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stellungnahmefernrneIde 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Fernmeldegebührengesetz 
und das Fernsprechentgeltzuschussgesetz geändert werden 
GZ 1006171III-PlI03 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der KOBV Österreich erlaubt sich, zu oben angeführtem Entwurf nachstehende Stellungnah
me abzugeben, die auch im elektronischen Weg und in 25-facher Ausfertigung an das Präsi
dium des Nationalrates übermittelt wird: 

Zu Artikel 2 Änderungen des Fernsprechentgeltzuschussgesetzes: 

Zu Z 4 c und 5 (§ 3 Abs. 2 und Abs. 3): 

Die beabsichtigte Änderung, die Zuschussleistung für Ptlegegeidbezieherlnnen und gehörlose 
und schwer hörbehinderte Personen vom Haushaltsnettoeinkommen abhängig zu machen, 
wird ausdrucklieh abgelehnt. Die Erläuterung, wonach die Berucksichtigung des Haushalts
nettoeinkommens zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit erfolge, kann in Anbetracht der 
schwierigen finanziellen Situation der Ptlegegeldbezieherlnnen nur als blanker Zynismus 
bezeichnet werden. 

Wie aus der Studie "Analyse der Auswirkungen des Ptlegevorsorgesystems" (1997) hervor
geht, verfUgen rund 80 % der PflegegeldbezieherInnen über ein Einkommen unter der Ein
kommensgrenze. Schon der Verwaltungsaufwand für die Überprufung des Einkommens wür
de somit in keiner Relation zu den beabsichtigen Einsparungen stehen. 

Dazu kommt, dass das Ptlegegeld nunmehr seit 1996 nicht valorisiert wurde, was in Anbet
racht der laufenden Erhöhung der Ptlegekosten zu einer massiven Entwertung des Ptlegegel
des geführt hat. Das Pflegegeld stellt lediglich einen Zuschuss zu den pflegebedingten Mehr
aufwendungen dar, weshalb ein Gutteil des Einkommens der Pflegegeldbezieherlnnen zur 
Abdeckung der Pflegekosten aufgewendet werden muss. Berucksichtigt man diese Tatsache, 
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liegt der o.g. Prozentsatz bei über 90 %. Die geplante Änderung \vürde eine weitere Belastung 
für behinderte Menschen darstellen. 

Der KOBV Österreich fordert somit, die bisherige Rechtslage beizubehalten. 

Zu Z 2 b (§ 2 Abs. 2): 

§ 2 Abs. 2 wäre dahingehend zu ergänzen, dass auch Renten nach dem Impfschadengesetz 
und Leistungen nach dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz bei der Ermittlung des 
Haushaltsnettoeinkommens nicht anzurechnen sind. 

Zu Z 3 (§ 3 Abs. 1 Z 1): 

Die Einschränkung, dass pro Haushalt nur eine Zuschussleistung bezogen werden kann, ist 
sachlich nicht zu rechtfertigen. Wenn in einem Haushalt mehrere Mobiltelefonzulassungsbe
sitzer vorhanden sind, so muss jedenfalls gewährleistet sein, dass bei Vorliegen der entspre
chenden weiteren gesetzlichen Voraussetzungen die Zuschuss leistung an mehrere Personen in 
einem Haushalt gewährt wird. 

Zu Z 3 c (§ 3 Abs. 1 Z 4): 

Das Erfordernis der Volljährigkeit als Voraussetzung rur die Gewährung der Zuschussleistung 
benachteiligt Familien mit behinderten Kindern und würde rur diesen Personenkreis eine mas
sive Verschlechterung der finanziellen Situation darstellen. Der KOBV Österreich spricht sich 
daher gegen die Aufnahme dieses Kriteriums aus. 

Zu Z 6 (§ 4 Abs. 4): 

Die Möglichkeit der GIS Gebühren Info Service GmbH, über deren Anfrage die Einkom
mensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Personen ohne deren Zustimmung bei den Finanzbehörden anzufragen, erscheint aus daten
schutzrechtlichen Gründen bedenklich. Die Bestimmung sollte dahingehend geändert werden, 
dass zuvor eine schriftliche Zustimmung - wie im § 4 Abs. 3 - erforderlich ist. 

Mit dem Ersuchen um Berücksichtigung unserer Stellungnahme verbleiben wir 
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